
Einladung zur  
Hauptversammlung 2010



Einladung

Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der am Donnerstag, 

dem 24. Juni 2010, um 11.00 Uhr in der Handwerkskammer 

Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg, stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung 2010 ein.
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1. 	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des 

gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 

2009, der Lageberichte für die Bau-Verein zu Hamburg 

Aktien-Gesellschaft und den Konzern, des Berichts des 

Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den 

Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das 

Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-

abschluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 

173 AktG am 9. April 2010 gebilligt und den Jahresabschluss 

damit festgestellt. Eine Feststellung durch die Hauptver-

sammlung ist daher nicht mehr erforderlich. Der Jahresab-

schluss und der Lagebericht, der Konzernabschluss und der 

Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der 

erläuternde Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 

Abs. 4 HGB sind der Hauptversammlung lediglich zugänglich 

zu machen, ohne dass es einer Beschlussfassung bedarf. 

2.	  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 

für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2009 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2009 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

I. Tagesordnung
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4. 	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-

schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 sowie des 

Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des 

Halbjahresfinanzberichts

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Nörenberg • Schröder GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, 

a)	 zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2010 zu wählen;

b)	 zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des 

verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für 

das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2010 zu wählen.

5. 	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung – 

Anpassungen an das ARUG

Am 1. September 2009 ist das Gesetz zur Umsetzung der 

Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) in Kraft getreten. Das Gesetz 

beinhaltet insbesondere Neuregelungen der Fristen und 

Termine sowie deren Berechnung im Zusammenhang mit der 

Hauptversammlung. Die Satzung soll an die neue Gesetzes- 

lage angepasst und bei dieser Gelegenheit zugleich in redak-

tioneller Hinsicht geringfügig überarbeitet werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)	 § 11 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt  

neu gefasst:

	 „Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder 

das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur Haupt-

versammlung anmelden und ihre Berechtigung nachwei-

sen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung 
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müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung 

hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor 

der Versammlung zugehen. In der Einberufung kann eine 

kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. 

Bei der Berechnung der Frist sind der Tag der Hauptver-

sammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung und 

des Nachweises nicht mitzurechnen.“

b)	 § 13 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu  

gefasst:

	 „Die Hauptversammlungen werden vom Vorstand oder 

in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den 

Aufsichtsrat einberufen. Die Hauptversammlung ist, soweit 

gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, mindestens 

dreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung einzube-

rufen. Diese Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage 

der Anmeldefrist (§ 11 Ziffer 2). Bei der Berechnung der 

Einberufungsfrist sind der Tag der Hauptversammlung und 

der Tag der Einberufung nicht mitzurechnen.“ 

6. 	Wahl eines Mitglieds zum Aufsichtsrat

Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft 

sind die §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 1 Abs. 1 Nr. 1 

 i. V. m. § 4 DrittelbG maßgebend. Gemäß § 8 Abs. 1 der 

Satzung besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. 

Herr Dr. Schnell ist zum Ablauf des 31. Dezember 2009 aus 

dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Durch 

Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 14. April 2010 

wurde Herr Andrés Cramer zum Mitglied des Aufsichtsrats der 

Gesellschaft bestellt. Sein Amt endet mit Beendigung dieser 

Hauptversammlung. Herr Cramer soll nunmehr durch die 

Hauptversammlung gewählt werden.
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung derjenigen 

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichts-

rats für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, als Vertreter der 

Anteilseigner 

Herrn Andrés Cramer, selbstständiger Kaufmann, wohnhaft in 

Hamburg, 

zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Herr Cramer nimmt keine Mitgliedschaften in anderen gesetz-

lich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder 

ausländischen Kontrollgremien nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 

wahr.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

7. 	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb 

und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts

Die Gesellschaft verfügt derzeit nicht über eine Ermächtigung 

durch die Hauptversammlung, eigene Aktien zu erwerben. 

Sie soll nunmehr in die Lage versetzt werden, gemäß § 71  

Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien zu erwerben und zu ver-

wenden. Bei dieser Gelegenheit soll von der durch das 

Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 

eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die 

Ermächtigung für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu 

erteilen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 23. Juni 2015 

eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des 
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Grundkapitals in Höhe von EUR 69.799.980,00, das heißt 

bis zu 2.326.666 eigene Aktien mit einem rechnerischen 

Anteil am Grundkapital von je EUR 3,00, zu erwerben. Die 

Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck 

des Handels in eigenen Aktien genutzt werden.

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal 

oder mehrmals durch die Gesellschaft ausgeübt werden; 

die Ausübung kann auch durch ihre Konzernunternehmen 

oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt 

werden. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 

eigenen Aktien, die sich bereits im Besitz der Gesellschaft 

befinden oder ihr nach den §§ 71d und 71e AktG zuzurech-

nen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen 

Grundkapitals der Gesellschaft entfallen.

Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse 

oder im Rahmen eines öffentlichen Erwerbsangebots an alle 

Aktionäre. Der Gegenwert für den Erwerb der Aktien darf den 

Börsenpreis um nicht mehr als 10 % unter- und um nicht 

mehr als 10 % überschreiten. Als maßgeblicher Börsenpreis 

im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei der Durch-

schnittskurs der Schlusskurse der Aktien im Xetra-Handel 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-

furter Wertpapierbörse an den fünf Börsentagen vor dem 

Erwerb der Aktien. Bei einem öffentlichen Erwerbsangebot 

gilt der auf diese Weise bestimmte, maßgebliche Börsen-

preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebots; die 

Gesellschaft wird in diesem Fall allen Aktionären ein Angebot 

entsprechend ihrer Beteiligungsquote abgeben. 

Das Volumen des öffentlichen Erwerbsangebots kann  

begrenzt werden. Sofern die Gesamtzeichnung des Ange-

bots dieses Volumen überschreitet, sind die Annahme- 

erklärungen – insoweit unter Ausschluss eines etwaigen  
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I. Tagesordnung

Andienungsrechts der Aktionäre – grundsätzlich im Verhältnis 

der Zahl der jeweils angebotenen Aktien zu berücksichtigen. 

Ebenso kann eine bevorrechtigte Berücksichtigung geringer 

Stückzahlen von bis zu 50 Stück zum Erwerb angedienter 

Aktien der Gesellschaft je Aktionär unter insoweit partiellem 

Ausschluss eines etwaigen Rechts der Aktionäre zur Andie-

nung ihrer Aktien vorgesehen werden.

Der Vorstand wird ermächtigt, die auf der Grundlage dieser 

Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft 

neben der Veräußerung über die Börse oder durch ein an alle 

Aktionäre gerichtetes Angebot

–	 mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 

5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis zu veräußern, 

der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher 

Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 

unterschreitet. In diesem Fall darf der auf die Aktien, die unter 

Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, entfallende 

Anteil am Grundkapital auch bei mehreren Veräußerungsvor-

gängen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überstei-

gen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf 

diesen Betrag ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 

anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung in unmittelbarer oder sinngemäßer 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wer-

den. Auf die Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist fer-

ner der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der 

auf Aktien entfällt, die zur Erfüllung von Verpflichtungen aus 
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Schuldverschreibungen auszugeben sind, soweit die Schuld-

verschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß 

§§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

werden;

–	 mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen eines Zusammen-

schlusses mit Unternehmen oder im Rahmen eines Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 

an Unternehmen oder von sonstigen Wirtschaftsgütern zu 

veräußern;

–	 mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu einem Teil oder 

insgesamt ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss 

einzuziehen. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. 

Der Vorstand kann abweichend davon bestimmen, dass das 

Grundkapital nicht herabgesetzt wird, sondern sich der Anteil 

der übrigen Aktien am Grundkapital erhöht. Der Aufsichtsrat 

ist ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung 

anzupassen.

Der Vorstand hat gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 

4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für 

den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der Inhalt des 

Berichts wird unter Teil II. dieser Einladung zur ordentlichen 

Hauptversammlung bekannt gemacht. 
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II. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu 

Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8  

Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Die dem Vorstand unter Tagesordnungspunkt 7 eingeräumte 

Ermächtigung sieht vor, dass die Gesellschaft eigene Aktien 

in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals zu einem Preis, 

der den Börsenpreis um nicht mehr als 10 % unter- oder 

überschreiten darf, erwerben und die erworbenen eigenen 

Aktien wieder veräußern darf. Als maßgeblicher Börsen-

preis im Sinne der vorstehenden Regelungen gilt dabei der 

Durchschnittskurs der Schlusskurse der Aktien im Xetra-

Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 

der Frankfurter Wertpapierbörse an den fünf Börsentagen, 

die dem Erwerb über die Börse bzw. der Veröffentlichung 

eines Angebots zum Erwerb der Aktien vorausgehen. Die 

aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die 

Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder 

ihr zuzurechnen sind, 10 % des Grundkapitals der Gesell-

schaft nicht überschreiten. Mit dieser Ermächtigung soll der 

Vorstand in die Lage versetzt werden, dieses international 

übliche Finanzierungsinstrument im Interesse der Gesellschaft 

und ihrer Aktionäre einzusetzen. Die Ermächtigung soll bis 

zum 23. Juni 2015 ausgeübt werden können.

Sofern die Anzahl der im Rahmen eines öffentlichen Erwerbs-

angebots angebotenen Aktien die zum Erwerb vorgesehene 

Aktienanzahl übersteigt, erfolgt der Erwerb unter Ausschluss 

eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre nach dem 

Verhältnis der angebotenen Aktien, um das Erwerbsverfahren 

zu vereinfachen. Dieser Vereinfachung dient auch die bevor-

rechtigte Berücksichtigung geringer Stückzahlen bis zu 50 

Stück angedienter Aktien je Aktionär.
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Der Ermächtigungsbeschluss sieht vor, dass die erworbenen  

eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre über die Börse ver-

äußert werden können, sofern dies zu einem Preis geschieht, 

der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher 

Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 

unterschreitet. Hierdurch soll von dem vereinfachten Bezugs-

rechtsausschluss nach §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG Gebrauch gemacht werden. Die Verwaltung wird 

hierdurch in die Lage versetzt, die sich aufgrund der jewei-

ligen Börsensituation bietenden Möglichkeiten schnell, flexibel 

und kostengünstig zu nutzen. Der Vorstand erhält hierdurch 

ein zusätzliches Finanzierungsinstrument, um die Stellung der 

Gesellschaft am Markt zu stärken. 

 

Die Vermögensinteressen der Aktionäre werden dadurch ge-

wahrt, dass die Gesellschaft die eigenen Aktien nur zu einem 

Preis veräußern darf, der nicht wesentlich unterhalb des 

jeweiligen Börsenpreises liegt. Der Vorstand wird außerdem 

in jedem Fall den Gegenwert für die eigenen Aktien aus-

schließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 

festlegen.

Die Stimmrechts- und Beteiligungsinteressen der Aktionäre 

werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Erfordernis-

sen dadurch gewahrt, dass die gesamte Zahl der Aktien, die 

unter Einbeziehung bestehender Ermächtigungen in unmittel-

barer, sinngemäßer oder entsprechender Anwendung des  

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-

rechts (z.B. bei der Ausnutzung eines genehmigten Kapitals) 

ausgegeben werden, 10 % des Grundkapitals der Gesell-

schaft nicht übersteigen darf. Auf die Begrenzung von 10 % 

des Grundkapitals ist ferner der anteilige Betrag des Grund-

kapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die zur Erfüllung 

II. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
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II. Bericht des Vorstandes

von Verpflichtungen aus Schuldverschreibungen auszugeben 

sind, soweit die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben werden. Hierdurch soll der für die 

vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre eintretende 

Verwässerungseffekt möglichst gering gehalten werden. 

Aufgrund des begrenzten Umfangs einer etwaigen Verwässe-

rung haben die betroffenen Aktionäre zudem die Möglichkeit, 

ihre Beteiligungsquote durch einen Zukauf über die Börse und 

somit unter marktgerechten Konditionen aufrechtzuerhalten. 

Weiter soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen 

eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen 

eines Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rah-

men eines Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Wirtschaftsgütern zu veräußern. Hierdurch soll der Vorstand 

in die Lage versetzt werden, flexibel Unternehmen, Unterneh-

mensteile oder Beteiligungen an anderen Unternehmen oder 

sonstige Wirtschaftsgüter von Dritten gegen Übertragung 

eigener Aktien zu erwerben. Durch diese Möglichkeit der 

Aktienausgabe wird der Handlungsspielraum des Vorstands 

im Wettbewerb deutlich erhöht, da insbesondere bei dem 

Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen die zu erbrin-

gende Gegenleistung zunehmend in Form von Aktien des 

Erwerbers erbracht wird. Die Nutzung eigener Aktien ist 

hierfür ein flexibles Instrument. Sie setzt für diese Zwecke die 

Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss voraus. Bei der 

hierfür erbetenen Ermächtigung handelt es sich um eine reine 

Vorsorgemaßnahme. Konkrete Vorhaben zur Ausnutzung 

dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht. 
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Darüber hinaus soll der Vorstand auch ermächtigt werden, 

die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung 

einzuziehen. Ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

ist hiermit nicht verbunden. 
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III. Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der 

ordentlichen Hauptversammlung an in den Geschäftsräu-

men der Gesellschaft, Steckelhörn 5 in 20457 Hamburg, 

zur Einsicht der Aktionäre aus und sind auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.bauverein.de/investor-relations/

hauptversammlung zugänglich. Auf Verlangen erhält jeder 

Aktionär kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen, die auch 

in der ordentlichen Hauptversammlung ausliegen werden. 

–	 Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte 

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009, die Lagebe-

richte für die Bau-Verein zu Hamburg Aktien-Gesellschaft und 

den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, der Vorschlag 

des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns sowie der 

erläuternde Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 

Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009;

–	 der Bericht des Vorstands über die Gründe für den Aus-

schluss des Bezugsrechts zu Punkt 7 der Tagesordnung nach 

§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG.
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1.	 Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung 

des Stimmrechts

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder 

das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur Hauptver-

sammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die 

Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der 

Gesellschaft bis spätestens am 17. Juni 2010 unter folgender 

Adresse (Anmeldestelle) zugehen:

DZ Bank AG 

c/o DWP Bank

Wildunger Straße 14

60487 Frankfurt am Main

Faxnummer: 069/50991110

Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Für die Berech-

tigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis 

des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der 

Nachweis über Aktien, die nicht in in Girosammelverwahrung 

befindlichen Urkunden verbrieft sind, kann auch von der 

Gesellschaft, einem Notar oder einem Kreditinstitut innerhalb 

der Europäischen Union nach der dort erfolgten Einreichung 

der Aktien ausgestellt werden. Der Nachweis des Anteilsbe-

sitzes muss sich auf den Beginn des 3. Juni 2010 (0.00 Uhr) 

(Nachweisstichtag) beziehen.

2.	 Bedeutung des Nachweisstichtags

Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den 

Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimm-

rechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesell-

schaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

IV. Weitere Angaben
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die Ausübung des Stimmrechts nur als Aktionär, wer den 

Nachweis über den Anteilsbesitz erbracht hat. Mit dem 

Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit 

der Aktien einher. Auch im Fall der vollständigen oder partiel-

len Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist 

für die Teilnahme und das Stimmrecht ausschließlich der 

Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeb-

lich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweis-

stichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung 

zur Teilnahme und das Stimmrecht. Entsprechendes gilt für 

Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 

die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und 

erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehal-

tenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie 

sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen 

lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine 

etwaige Dividendenberechtigung.  

3.	Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung 

auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kredit- 

institut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person 

ihrer Wahl ausüben lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr 

als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 

von diesen zurückweisen. Auch im Fall einer Vollmachtsertei-

lung sind Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes frist-

gerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 

der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 

der Textform. Soweit ein Kreditinstitut oder eine nach § 135 

Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 

AktG gleichgestellte Person, z. B. eine Aktionärsvereinigung, 

bevollmächtigt werden soll, ist die Vollmacht von dem zu 

IV. Weitere Angaben
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Bevollmächtigenden nachprüfbar festzuhalten, wobei in der 

Regel Besonderheiten zu beachten sind, die bei dem jeweils 

zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, kön- 

nen zur Erteilung der Vollmacht das Formular verwenden, das 

den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit 

der Eintrittskarte übermittelt wird. Weitere Informationen erhal-

ten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. 

Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten 

kann auch an die folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden: 

info@bau-verein.de

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, einen von der 

Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechts-

vertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächti-

gen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertre-

ter übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der 

vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Die Vollmacht an den 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf 

ebenso wie die Erteilung von Weisungen der Textform. Ein 

Formular, von dem zur Vollmachts- und Weisungserteilung 

Gebrauch gemacht werden kann, wird den Aktionären zu-

sammen mit der Eintrittskarte übermittelt. Weitere Informati-

onen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. 

4.	Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, 

§§ 127, 131 Abs. 1 AktG

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung auf Verlangen einer 

Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG

IV. Weitere Angaben
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Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals (das entspricht 1.163.333 Stückaktien) oder 

den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 

erreichen (das entspricht 166.667 Stückaktien), können 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen.

Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 

30 Tage vor der Versammlung schriftlich zugehen; der Tag 

des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei 

nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also 

der 24. Mai 2010 (24.00 Uhr). Später zugegangene Ergän-

zungsverlangen werden nicht berücksichtigt.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit min-

destens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung 

hinsichtlich des Mindestaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind 

(§ 142 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 122 Abs. 1 Satz 3,  

Abs. 2 Satz 1 AktG).

Etwaige Ergänzungsverlangen sind an die folgende Adresse 

zu übermitteln:

	 Bau-Verein zu Hamburg Aktien-Gesellschaft

	 - Der Vorstand -

	 Steckelhörn 5

	 20457 Hamburg

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 

Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vor-

schläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
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Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von 

Abschlussprüfern und Aufsichtsratsmitgliedern vor der Haupt-

versammlung übersenden. Gegenanträge müssen mit einer 

Begründung versehen sein. Wahlvorschläge von Aktionären 

müssen nicht begründet werden. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an

	 Bau-Verein zu Hamburg Aktien-Gesellschaft

	 - Investor Relations -

	 Steckelhörn 5

	 20457 Hamburg

	 Faxnummer: 040 – 380 32 - 446

	 E-Mail: info@bau-verein.de

zu richten. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvor-

schläge werden nicht berücksichtigt.

Ein Gegenantrag und seine Begründung brauchen unter 

den Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG nicht 

zugänglich gemacht zu werden. Die Begründung eines 

Gegenantrags braucht nach § 126 Abs. 2 Satz 2 AktG nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 

5.000 Zeichen beträgt.

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Abschlus-

sprüfern und Aufsichtsratsmitgliedern gilt § 126 AktG sinn-

gemäß. Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern werden 

zudem nur dann zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, 

den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschla-

genen natürlichen Person bzw. die Firma und den Sitz der 

vorgeschlagenen juristischen Person enthalten. Vorschläge 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern werden zudem nur 

dann zugänglich gemacht, wenn den Vorschlägen Angaben 
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zu der Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Person in ande-

ren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beigefügt sind; 

Angaben zu der Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Person 

in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, 

die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der 

Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht 

mitzurechnen sind, also spätestens am 9. Juni 2010 (24.00 

Uhr), unter der vorstehenden Adresse eingehen, werden den 

anderen Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs 

sowie der Begründung unverzüglich im Internet unter  

www.bau-verein.de/investor-relations/hauptversammlung  

zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung 

werden ebenfalls dort veröffentlicht.

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jeder Aktionär kann in der Hauptversammlung vom Vor-

stand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft 

zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des 

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachge-

mäßen Beurteilung eines Gegenstandes der Tagesordnung 

erforderlich ist.

5.	Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Die nach § 124a AktG zugänglich zu machenden Informatio- 

nen stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.bauverein.de/investor-relations/hauptversammlung  

zur Verfügung.
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Gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit, 

dass das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 

Einberufung EUR 69.799.980,00 beträgt. Es ist eingeteilt in 

23.266.660 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. 

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine 

eigenen Aktien.

Hamburg, im Mai 2010

Bau-Verein zu Hamburg Aktien-Gesellschaft

Der Vorstand

IV. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
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Anfahrt Handwerkskammer Hamburg 

Holstenwall 12, 20355 Hamburg (HH-Mitte)

Mit dem Auto:

A7:	� Abfahrt Othmarschen, Bahrenfeld oder Schnelsen 

Fahren Sie in Richtung Zentrum, Stadtteil Hamburg-

Mitte.

A1:	� Aus Lübeck Richtung Hamburg, 

Abfahrt Hamburg-Horn  

Fahren Sie in Richtung Zentrum über die Sievekings

allee, Bürgerweide, biegen rechts in die Wallstraße 

ein und fahren die Sechslingspforte bis zum Ende, 

folgen dann links dem Straßenzug An der Alster bis 

zum Ferdinandstor und fahren dann rechts über die 

Lombardsbrücke immer geradeaus über Esplanade, 

Gorch-Fock-Wall bis zum Hostenwall.

Mit dem Bus:

Station:	�Von Hamburg-Hauptbahnhof oder Bahnhof Altona 

aus erreichen Sie die Handwerkskammer mit der 

Buslinie 112 in ca. 9 Min. Die Haltestelle heißt 

„Handwerkskammer Hamburg“ und befindet sich 

direkt vor dem Haupteingang.

Anfahrt
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Mit der U- oder S-Bahn:

U2:	� Bahnstation Messehallen

Benutzen Sie den Ausgang Wallanlagen, gehen an 

den Gerichten vorbei rechts in den Holstenwall. 

Fußweg ca. 400 m.

U3:	 �Bahnstation St. Pauli

Benutzen Sie den Ausgang Millerntor, von dort aus 

sind es ca. 5 Minuten Fußweg zum Holstenwall.

S-Bahn:	 �Bahnstation Stadthausbrücke, 

Haltestelle der S1 und S3 

Benutzen Sie den Ausgang Michaelisstraße, gehen 

dann den Berg hoch bis zum Großneumarkt, über

queren diesen, biegen dann links in den Neuen 

Steinweg und danach rechts in die Neanderstraße. 

Links überqueren Sie dann den Enckeplatz und 

rechts liegt der Holstenwall.

Bus
112

U2
Messehallen

U

Feldstraße

B
udapester Straße G
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ha
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l

Kaiser-Wilhelm-Str.

Ludwig-Erhard-Straß

Reeperbahn

Handwerkskammer
Hamburg

Parkhaus

Ludwig-Erhard-Straße
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Bau-Verein zu Hamburg AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg

Telefon:	 +49 40 380 32-0
Telefax:	 +49 40 380 32-388

info@bau-verein.de
www.bau-verein.de


